
 

 

REGIONALVERSAMMLUNG  

SÜDHESSEN 

Darmstadt, den 10.05.2021  

 

 

E R G E B N I S N I E D E R S C H R I F T 

über die 25. Sitzung  

der Regionalversammlung Südhessen (RVS) 

(IX. Wahlperiode) 

am 7. Mai 2021 

 

 

 

 

Tagungsort: Kurhaus Wiesbaden 

 

Beginn: 15:05 Uhr Ende:  17:30 Uhr 

 

 

Teilnehmende: siehe Anwesenheitsliste 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde: Frau Regierungspräsidentin Lindscheid 

 Herr Dr. Beck 

 Frau Güss 

 Herr Hennig 

 

 

Schriftführerin:  Frau Ewen 
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TO I 

1. Antrag der Stadt Mörfelden-Walldorf auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 8 Abs. 2 HLPG aus 

Anlass der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Nr. 52 - Langener 

Straße - Wohnen und Handel“ im Stadtteil Mörfelden - Drs. Nr. IX / 117.1 (liegt bereits vor) 

2. Antrag der Stadt Bad Soden am Taunus auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Abs. 2 ROG in 

Verbindung mit § 8 Abs. 2 HLPG für die Ausweisung eines Wohn- und Gewerbegebiets 

„Sinai II und III“ - Drs. Nr. IX / 139.1 (liegt bereits vor) 

3. Antrag der Landeshauptstadt Wiesbaden auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen 

/ Regionalen Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 8 

Abs. 2 HLPG im Bereich der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Wiesbaden Ostfeld 

Drs. Nr. IX / 141.1 (liegt bereits vor) 

Drs. Nr. IX / 141.2 - Antrag der AfD-Fraktion vom 23.02.2021 (liegt bereits vor) 

4. Bedingungen für die Ansiedelung und das Betreiben von Rechenzentren im 

Planungsgebiet Südhessen unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit und der 

Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele 

Drs. Nr. IX / 148.0 - Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN vom 06.04.2021 (liegt bereits vor) 

 

TO II 

5. Antrag der Gemeinde Bischofsheim auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) und vom Landesentwicklungs-

plan Hessen 2000 aus Anlass der Aufstellung des Vorhabensbezogenen Bebauungsplans 

„Darmstädter Straße / Hans-Dorr-Allee“ - Drs. Nr. IX / 149.0 (liegt bereits vor) 

6. Anfragen 
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Der Vorsitzende der Regionalversammlung Südhessen (RVS), Herr Uwe Kraft, begrüßte die 

Anwesenden. Sein besonderer Gruß galt Frau Regierungspräsidenten Lindscheid sowie den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der oberen Landesplanungsbehörde.  

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Einladung zur Sitzung der RVS form- und fristgerecht 

erfolgt ist.  

Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung wurden am 03.05.2021 im Staatsanzeiger für das Land 

Hessen veröffentlicht.  

Anschließend stellte der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit der Regionalversammlung fest. 

Herr Kraft wies darauf hin, dass von der Geschäftsstelle in Papierform folgende Unterlagen zur 

Verfügung gestellt wurden: 

 

Protokolle: UEK, WV, NLF vom 29. April 2021 

 HPA und ÄR vom 30. April 2021 

 

Drucksachen: 

 Drs. Nr. IX / 141.3 - Antrag der CDU- und SPD-Fraktionen vom 06.05.2021  

 

Aus den Beratungen der Sitzungen des Ältestenrats am 30.04.2021 und des HPA am 

30.04.2021 sowie am 07.05.2021 ergibt sich für die heutige Sitzung folgende Tagesordnung: 

 

TO I 

1. Antrag der Landeshauptstadt Wiesbaden auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen 

/ Regionalen Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 8 

Abs. 2 HLPG im Bereich der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Wiesbaden Ostfeld 

Drs. Nr. IX / 141.1 (liegt bereits vor) 

Drs. Nr. IX / 141.2 - Antrag der AfD-Fraktion vom 23.02.2021 (liegt bereits vor) 

Drs. Nr. IX / 141.3 - Antrag der CDU- und SPD-Fraktionen vom 06.05.2021  

 

TO II 

2. Antrag der Stadt Bad Soden am Taunus auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Abs. 2 ROG in 

Verbindung mit § 8 Abs. 2 HLPG für die Ausweisung eines Wohn- und Gewerbegebiets 

„Sinai II und III“ - Drs. Nr. IX / 139.1 

3. Antrag der Gemeinde Bischofsheim auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) und vom Landesentwicklungs-

plan Hessen 2000 aus Anlass der Aufstellung des Vorhabensbezogenen Bebauungsplans 

„Darmstädter Straße / Hans-Dorr-Allee“ - Drs. Nr. IX / 149.0  

4. Anfragen 
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Herr Kraft erläuterte die Änderungen gegenüber der ursprünglichen Einladung zur 

Regionalversammlung.  

Die Beratungen zu dem ursprünglichen Tagesordnungspunkt 1 - Antrag der Stadt 

Mörfelden-Walldorf auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 8 Abs. 2 HLPG aus Anlass der 

Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Nr. 52 - Langener Straße - 

Wohnen und Handel“ im Stadtteil Mörfelden (Drs. Nr. IX / 117.1) - sowie zu dem 

ursprünglichen Tagesordnungspunkt 4 - Bedingungen für die Ansiedelung und das 

Betreiben von Rechenzentren im Planungsgebiet Südhessen unter den Gesichtspunkten 

der Nachhaltigkeit und der Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele (Drs. Nr. IX / 148.0 - 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN vom 6. April 2021) – und der dazugehörige Antrag der 

FDP-Fraktion vom 06.05.2021 (Drs. Nr. IX / 148.1) werden vertagt. Herr Kraft führte aus, 

dass zu dem Thema Rechenzentren vor der Entscheidung noch eine Expertenanhörung 

stattfinde. Bezüglich der Vertagung der Entscheidung zur Drs. Nr. IX / 117.1 erklärte er, dass 

für die Beratungen die Anhörung sowohl einer Vertreterin oder eines Vertreters der Stadt 

Mörfelden-Walldorf als auch des zuständigen Ministeriums erforderlich sei. 

Zur Tagesordnung gab es keine weiteren Änderungswünsche. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung bat Herr Kraft die Mitglieder der RVS, die sich für befangen 

erklären, die Sitzung zu verlassen. Eine Befangenheit wurde seitens der Mitglieder nicht 

angezeigt. 

Herr Kraft rief nun TO II zur Abstimmung auf. 

Beschluss:  Die Regionalversammlung Südhessen stimmt den Drucksachen unter 

Tagesordnung II mit einer Enthaltung aus der Fraktion DIE GRÜNEN zu. 

 

Zu TOP 1: Antrag der Landeshauptstadt Wiesbaden auf Zielabweichung vom Regionalplan 

Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Abs. 2 

ROG i.V.m. § 8 Abs. 2 HLPG im Bereich der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 

Wiesbaden Ostfeld 

Drs. Nr. IX / 141.1 (liegt bereits vor) 

Drs. Nr. IX / 141.2 - Antrag der AfD-Fraktion vom 23.02.2021 (liegt bereits vor) 

Drs. Nr. IX / 141.3 - Antrag der CDU- und SPD-Fraktionen vom 06.05.2021  

 

Herr Kraft übergab das Wort an Herrn Schindler (SPD). Dieser sprach die Notwendigkeit der 

Schaffung von Wohnraum vor dem Hintergrund des Bevölkerungszuwachses in der Region an. 

Gemäß Aktualisiertem Plankonzept (APK), weise die Landeshauptstadt Wiesbaden ein großes 

Flächenpotenzial auf. Der Flächenverbrauch sei notwendig, müsse jedoch mit Maß und Ziel 

erfolgen. Ein qualitativer Ausgleich von Grünzügen und der Schutz von Klima, Natur, Land- und 

Forstwirtschaft müsse gegeben sein. Zur Landwirtschaft erläuterte er weiter, dass die 

Landeshauptstadt Wiesbaden eine Betroffenheitsanalyse vorzulegen habe und für die 

Existenzsicherung der Landwirte gesorgt werden müsse. Des Weiteren führte er aus, dass der 
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Erhalt des Bundeskriminalamts (BKA) und somit die Sicherung von 10.000 Arbeitsplätzen in 

Wiesbaden wichtig seien. Fragen bezüglich der Flugrouten der US-Streitkräfte und der 

überörtlichen Verkehrsanbindung seien lösbar. Herr Schindler (SPD) erläuterte, dass eine 

Schienenanbindung gebaucht werde. Dem werde mit den Maßgaben des Antrags der SPD und 

CDU (Drs. Nr. IX / 141.3) Rechnung getragen. Das Regierungspräsidium Darmstadt müsse auf 

die Einhaltung der Maßgaben achten. Er führte aus, dass ein Zielabweichungsverfahren das 

richtige Verfahren sei. 

Herr Kasseckert (CDU) führte aus, dass bei Aufstellung des Regionalplan Südhessen / 

Regionaler Flächennutzungsplan 2010 von einer Stagnation bzw. einem Rückgang des 

Bevölkerungszuwachses ausgegangen wurde. Dies sei nicht eingetreten, Südhessen sei eine 

Zuzugsregion Deutschlands und man gehe von weiterem Wachstum in den nächsten Jahren 

aus. Die Region habe jedoch nicht ausreichend Wohn- oder Infrastrukturangebote. Der 

Wohnungsmarkt sei stark überlastet, demnach sei es notwendig Wohnflächen zu entwickeln. Er 

sprach auch die Wichtigkeit des Erhalts des BKA-Standortes in Wiesbaden an. Des Weiteren 

führte er aus, dass die CDU der eindeutigen Stellungnahme des Ministeriums folge und ein 

Zielabweichungsverfahren für das richtige Verfahren halte. Der Schutz für Klima(-zonen), Natur 

und Grünzüge werde durch Ziffer 1 des gemeinsamen Änderungsantrages von SPD und CDU 

(Drs. Nr. IX / 141.3) gesichert. Des Weiteren erklärte er, dass eine Entwicklung des urbanen 

Wohngebietes nicht ohne eine Schienenanbindung durchgeführt werden solle. Dies werde mit 

Ziffer 2 des Maßgabenbeschlusses sichergestellt. Zuletzt ging er auf den Schutz der 

Landwirtschaft ein. Ziffer 3 des Änderungsantrags sehe vor, dass die Existenzsicherung der 

betroffenen Landwirte gewährleistet wird. 

Herr Kaufmann (DIE GRÜNEN) thematisierte zunächst die Verfahrensfrage. Nach Aussage des 

Ministeriums sei das gewählte Abweichungsverfahren zwar möglich, es gäbe aber keine 

Aussage, dass das Abweichungsverfahren das richtige Verfahren sei. Seiner Ansicht nach, sei 

das Abweichungsverfahren das falsche Instrument. Er schloss sich den Vorrednern an, dass bei 

Aufstellung des Regionalplans 2010 ein anderer Planungshorizont zugrunde gelegt wurde. Da 

jedoch die prognostizierte Stagnation bzw. Reduzierung der Bevölkerung nicht eingetreten ist, 

bedürfe es dem Aufstellen eines neuen Plans oder zumindest eines Planänderungsverfahrens. 

Des Weiteren führte er aus, dass Wiesbaden keine Schwarmstadt sei und er Zweifel daran habe, 

dass der Wohnraum tatsächlich benötigt werde. Er gehe vielmehr davon aus, dass die 

städtebauliche Entwicklungsmaßnahme das Mittel dazu sei, den neuen BKA-Standort zu 

ermöglichen. Seiner Meinung nach solle das BKA zwar in der Region, aber nicht zwangsläufig in 

der Gemarkung von Wiesbaden bleiben. Die Suche eines Standortes sei auf die gesamte 

Region auszudehnen. Er betonte, dass der Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in 

Zentrumnähe wichtiger sei als der Erhalt des BKA in Wiesbaden. Des Weiteren führte er an, dass 

Lärmschutz ein großes Problem darstelle. Herr Kaufmann (DIE GRÜNEN) betonte die 

Wichtigkeit einer schienengebundenen Verkehrsanbindung. Diese sei ohne das Vorlegen von 

Finanzierungs- und Zeitplänen nicht gesichert. Des Weiteren sprach er an, dass 

Kaltluftentstehung und Frischluftgebiete nicht gesichert werden können. Zuletzt führte er aus, 

dass auf die Diversität der Tiere geachtet werden müsse und bezog sich dabei auf den Schutz 

der Feldlerche und des Feldhamsters. Er führte aus, dass der Änderungsantrag der SPD und 

CDU zwar die richtigen Probleme benenne, aber keine konkreten Lösungen aufzeige. 
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Herr Diers (FDP) führte aus, dass dringend Wohnraum benötigt werde. Dies sei die Folge der 

Attraktivität des Rhein Main Gebietes. Wiesbaden habe schlüssig dargelegt, dass bis zum Jahr 

2040 30.000 Wohneinheiten benötigt würden und übernehme mit dieser Entwicklung 

Verantwortung für die gesamte Region. Des Weiteren führte er aus, dass die Abwanderung des 

BKA aus der Region verhindert werden solle. Dies diene zum einen dem Schutz der 

Arbeitsplätze und zum anderen der Veranstaltungs-, Kultur- und Hotelbranche. Zusätzlich 

könnten durch die Umsiedlung auf den alten Flächen des BKA neue Potenziale für Wohnen und 

Gewerbe entstehen. Herr Diers (FDP) schilderte, dass er die Entwicklung eines urbanen 

Stadtquartiers und somit die Entwicklung von verdichtetem, hochwertigem und bezahlbarem 

Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum befürworte. Des Weiteren hob er die hohe Klimafreundlichkeit 

der Planung hervor. So sei das Ostfeld eine weitgehend autofreie Planung und es sei ein Plus-

Energie-Quartier geplant. Eine Schienenanbindung des Ostfeldes und des BKA-Standortes sei 

geplant. Zwar seien noch viele Herausforderungen bis zu einer Realisierung zu meistern und 

nicht jeder Schritt der Planung erschien der FDP schlüssig, dennoch halte er die Entwicklung für 

die beste Alternative. 

Herr Dr. Müller (AfD) führte aus, dass die Stadtverordnetenversammlung der LH Wiesbaden die 

selbst gesetzten Klimavorsätze beiseitegeschoben habe, um mittels einer städtebaulichen 

Entwicklungsmaßnahme im Ostfeld große Gebiete zu entwickeln, welche im geltenden 

Regionalplan als Vorranggebiete Landwirtschaft, regionaler Grünzug bzw. 

Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen sind. Die Entwicklungssatzung wurde wegen des 

prognostizierten erhöhten Wohnungsbedarfs in den Jahren nach 2030 mit Gegenstimme der 

AfD-Fraktion verabschiedet. Anschließend führte er aus, dass im September 2020 das für die 

Stadtentwicklung zuständige Dezernat eine Broschüre entwickelte, in welcher Potenzialflächen 

der Innenentwicklung für ca. 10.000 Wohneinheiten aufgezeigt wurden. Zusätzlich würden auch 

die Prognosen des Empirica Instituts zeigen, dass nicht von einem so deutlichen 

Bevölkerungszuwachs ausgegangen werden könne. Aus den genannten Gründen und 

erheblichen Mängeln im Antrag, lehne die AfD die Entwicklung des Ostfeldes ab. Er führte 

weiter aus, dass der BKA-Standort nach Baurecht auch ohne eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme verwirklicht werden könne. Zuletzt ging er auf den gemeinsamen 

Änderungsantrag der CDU und SPD vom 06.05.2021 ein. Zudem sprach er seine Befürchtung 

aus, dass von den betroffenen Landwirten Klageverfahren ausgehen werden und bei einer 

Gerichtsentscheidung zu deren Gunsten das bereits investierte Geld der LH Wiesbaden 

verloren wäre. 

Herr Röttger (CDU) lobte das Vorgehen der Landeshauptstadt Wiesbaden und die 

konstruktiven Beratungen der Gremien der RVS. Des Weiteren führte er aus, dass der 

Oberbürgermeister der LH Wiesbaden bestätigt habe, dass den Maßgaben des gemeinsamen 

Änderungsantrags der SPD und CDU Rechnung getragen werde. Anschließend wies Herr 

Röttger (CDU) auf die Wichtigkeit des Erhalts des BKA in Wiesbaden hin. Er hob noch einmal 

hervor, dass die CDU-Fraktion eine Zielabweichung für das richtige Verfahren halte, was durch 

das Schreiben des Ministers bestätigt wurde. Dies begründe sich aus dem Wunsch der 

Beschleunigung des Projekts und dem Beschluss der RVS aus dem Jahr 2019, wonach 

insbesondere in Oberzentren Wohnungsbau auch ohne Planänderungen verwirklicht werden 

soll. Zuletzt ging Herr Röttger (CDU) noch auf den Aspekt der Schienenanbindung ein. Für den 
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Bereich des BKA halte er einen Zeitraum von fünf Jahre bis zur Realisierung für möglich, im 

Bereich des Ostfelds einen Zeitraum von zehn Jahren oder mehr. Jedoch habe die LH 

Wiesbaden nicht die Absicht, Wohnraum zu entwickeln ohne die Sicherung einer 

Schienenanbindung.  

Herr Gerfelder (SPD) wies auf die Festlegung im APK hin, dass Wohnraum im Rahmen von 

Zielabweichungsverfahren entstehen könne. Diese Entscheidung sei auch von den Grünen 

mitgetragen worden. Des Weiteren führte er aus, dass eine Wohnraumknappheit überall im 

Ballungsraum Südhessen bestehe und die Preise steigen. So sei vor allem bezahlbarer 

Wohnraum knapp. Die Stellungnahme der Obersten Landesplanungsbehörde würde klare 

Vorgaben machen und es bestehe somit keine Rechtsunsicherheit mehr.  

Herr Urhahn (DIE GRÜNEN) begründete die abweichenden Ansichten der RVS-Fraktion der 

Grünen und der der Grünen der Stadt Wiesbaden. Seine Fraktion habe sich intensiv mit der 

Thematik auseinandergesetzt, es müsse das Wohl der Region beachtet werden und nicht das 

Wohl einer Stadt. Weiter erklärte er, dass durch weiteren Wohnungsbau die Mieten in dieser 

Region nicht sinken würden. Dazu bedürfe es anderer Instrumentarien. Anschließend ging er 

darauf ein, dass bei der Mitwirkung der Grünen-Fraktion beim APK und der Entscheidung, dass 

Wohnraum im Rahmen von Zielabweichungsverfahren entstehen könne, seitens seiner Fraktion 

nicht von einem Vorhaben in diesem Umfang ausgegangen wurde. In Bezug auf den 

Änderungsantrag der SPD und CDU kritisierte er, dass es an Sanktionsmöglichkeiten fehle, 

wenn die LH Wiesbaden die Maßgaben nicht umsetzt. 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, ließ Herr Kraft zunächst über den 

gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und SPD – Drs. Nr. IX / 141.3 in der 

aktualisierten Fassung vom 06.05.2021 abstimmen. 

Beschluss:   

Die Regionalversammlung stimmte mit den Stimmen der Fraktionen CDU, SPD, FDP sowie des 

Vertreters der UWIGA, mit Enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN, bei Gegenstimmen der AfD-

Fraktion und von Herrn Sobich der Drs. Nr. IX / 141.3 mehrheitlich zu. 

Die Drs. Nr. IX / 141.3 vom 06.05.2021 ergänzt somit die Beschlussvorlage der oberen 

Landesplanungsbehörde - Drs. Nr. IX / 141.1 

Im Anschluss ließ Herr Kraft über die Drs. Nr. IX / 141.2 – Antrag der AfD-Fraktion vom 

23.02.2021 – abstimmen.  

Beschluss: 

Die Regionalversammlung lehnte mit den Stimmen der Fraktionen CDU, SPD, DIE GRÜNEN, 

FDP sowie des Vertreters der UWIGA und von Herrn Sobich, bei Gegenstimmen der Fraktion 

der AfD die Drs. Nr. IX / 141.2 mehrheitlich ab. 

 

Dann rief Herr Kraft die Drs. Nr. IX / 141.1 zur Abstimmung auf. Die Abstimmung bezieht sich 

auf die Vorlage mit der zuvor beschlossenen Änderung durch die Drs. IX / 141.3 - gemeinsamer 

Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und SPD. 
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Beschluss: 

Die Regionalversammlung stimmte mit den Stimmen der Fraktionen CDU, SPD, FDP sowie des 

Vertreters der UWIGA, mit Enthaltung eines Vertreters der Fraktion DIE GRÜNEN, bei 

Gegenstimmen der Fraktionen DIE GRÜNEN und AfD und von Herrn Sobich der Drs. Nr. IX / 

141.1 in der geänderten Form mehrheitlich zu. 

 

Zu TOP 4: Anfragen 

Es liegen keine Anfragen vor.  

 

Die nächste Sitzung der Regionalversammlung Südhessen findet am Freitag, den 02.07.2021 

um 15:00 Uhr statt. 

 

 

Der Vorsitzende der 

Regionalversammlung Südhessen 

Schriftführerin 

 

 

 

gez. Ewen 

 

 

(Uwe Kraft) (Charlotte Ewen) 
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